
Office Line
Datenblatt Intrastat Meldung

Mit Hilfe der Intrastat-Meldung wird der Warenverkehr zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft stati-
stisch erfasst. Die aus den einzelnen Meldungen erstellte Intrahandelsstatistik dient dazu, Aussagen über den innergemein-
schaftlichen Handel Deutschlands zu treffen. Zur Auskunft sind die Unternehmen verpflichtet, die innergemeinschaftliche
Lieferungen oder Erwerbe im Sinne des Umsatzsteuergesetzes tätigen. Von der Meldepflicht sind in Deutschland umsatz-
steuerpflichtige Unternehmen befreit, deren Versendungen in andere EU-Mitgliedstaaten bzw. Eingänge aus anderen EU-Mit-
gliedstaaten den Wert von zur Zeit jeweils 300.000 Euro im Vorjahr nicht überschritten haben (Stand: Januar 2005). Wird die-
se Wertgrenze erst im laufenden Kalenderjahr überschritten, so beginnt die Meldepflicht mit dem Monat, in dem die Schwel-
le überschritten wurde. Darüber hinaus erstreckt sich die Auskunftspflicht auch auf unentgeltliche Versendungen und Ein-
gänge sowie den innergemeinschaftlichen Lohnveredelungsverkehr.

Änderungen vorbehalten. Stand 06/2008

Highlights
Zusammenfassung aller innerge-
meinschaftlichen Warenbewegungen

Automatische Erhebung von Daten
aus der Auftragsbearbeitung und
dem Bestellwesen

Ergänzungsoption für manuelle
Warenbewegungen

Berücksichtigung statistischer Werte 

Warenverzeichnis mit Importschnitt-
stelle

Direkter Ausdruck auf amtliche 
Formulare
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Mit dem Zusatzpaket Intrastat-Meldung fas-
sen Sie alle innergemeinschaftlichen Waren-
bewegungen zusammen, indem Sie die
Daten automatisch aus Ihrer Warenwirtschaft
erheben. Hierbei wird sowohl der Versen-
dungsfall aus der Auftragsbearbeitung als
auch der Erwerbsfall aus dem Bestellwesen
berücksichtigt. Bei der Erstellung der Mel-
dungen berücksichtigt die Office Line die
Warennummern, welche dem Artikel im Arti-
kelstamm zugeordnet werden. Zur einfachen

Auswahl der Warennummern lässt sich das
Warenverzeichnis des Statistischen Bundes-
amtes bequem in die Office Line importieren.
Vor der eigentlichen Meldung lassen sich die
zusammengetragenen Meldepositionen
noch einmal überprüfen und bei Bedarf
ergänzen oder verändern bzw. zusätzliche
Positionen in die Versendungs- bzw. Ein-
gangsmeldung hinzufügen. Die eigentliche
Meldung erfolgt danach über den Ausdruck
der Meldungsdaten in das amtliche Formular.




